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 Veröffentlicht am 22.02.2011

Norm

AVRAG §3 Abs1

Rechtssatz

Der Begri0 der wirtschaftlichen Einheit ist nicht mit dem betriebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegri0 ident, sondern

orientiert sich an der organisatorischen Zusammenfassung von Betriebsmitteln zur Verfolgung einer wirtschaftlichen

Haupt? oder Nebentätigkeit.

Entscheidungstexte

8 ObA 41/10b
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